
Prämierung für regionale Baukultur 

 

 

Die Gemeinde Werdum zeichnet das Gebäude 

Nordwerdum 17 in der Gemeinde Werdum 

für einen positiven Beitrag zur regionalen Baukultur innerhalb der Dorfregion der Sielhafenorte 

aus. 

Zur Begründung: 

Das historische, ursprünglich breitgelagerte Steinhaus mit angebauter Gulfhausscheune steht im 

Siedlungszusammenhang mit weiteren historischen Gebäuden einer offenen Ringbebauung auf 

einer Wurt in Werdum, in der Ortschaft Nordwerdum. Das Grundstück ist teilweise von einer 

historischen Graft umgeben. 

Das vordere Steinhaus ist ca. 1616 errichtet und um ca. 1830-1850 umgebaut worden. Dabei 

erhielt das Dach des Steinhaus einen Krüppelwalm. An die Traufseite des ursprünglichen 

Steinhauses ist eine Gulfscheune angebaut worden, die im Kern von ca. 1654 ist und um ca. 1900 

erweitert wurde. 

Das Gebäudeensemble, bestehend aus vorderem Steinhaus und angebauter Gulfhausscheune 

ist ein Baudenkmal und als stark ortsbildprägend einzustufen. 

Baukörperform: Die Baukörperform stellt sich als „Kreuzelwerkform“ aus Steinhaus und 

traufständiger Gulfscheune dar. Die Firstlinien stehen im rechten Winkel zueinander. 

Architektursprache: Die Architektursprache hat sich in den Jahrhunderten gebildet und spiegelt 

eine lange Entwicklung in unterschiedlichen Bauphasen wieder – teilweise historisierend, teilweise 

aber auch mit modernerem, mit sich deutlich absetzendem gestalterischem Ansatz. 

Besonderheit des Erscheinungsbildes: An der Erhaltung des Wohn-Wirtschaftsgebäude besteht 

aufgrund seiner geschichtlichen und städtebaulichen Bedeutung wegen seiner beispielhaften 

Ausprägung eines Bautyps und seines orts- und baugeschichtlichen Schau- und Zeugniswerts ein 

öffentliches Interesse. 

Gesamteindruck: Für den Betrachter stellt das Gebäude ein Stück historische Zeitgeschichte dar 

und weist hohen, unverwechselbaren Wiedererkennungswert auf. 

Das Gebäude ist für die regionale Baukultur in den ostfriesischen Sielhafenorten ein wichtiger 

Baustein. 

Wir bedanken uns bei Ihnen für die Erhaltung und Sanierung und wünschen weiterhin gutes 

Gelingen bei der Erhaltung Ihres Gebäudes. 

Gemeinde Werdum  Werdum, den 24.03.2025 

Der Bürgermeister 

René Weiler-Rodenbäck 


